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Le Chef du Département politique, G. Motta,
au Ministre de Suisse à Berlin, P. Dinichert
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Ihr Telegramm vom 13. d.M., das uns die Aufhebung des Verbots der «Neuen 
Zürcher Zeitung» mit Wirkung vom 16. d .M .1 meldete, traf hier ein, während der 
Bundesrat gerade auf Grund eines einlässlichen Berichts des Politischen Departe
ments die Frage der deutschen Zeitungsverbote diskutierte2. Der Bundesrat hat mit 
grosser Genugtuung von dem Erfolg Ihrer unentwegten Bemühungen Kenntnis 
genommen. Wir sprechen Ihnen für Ihre unermüdlichen Anstrengungen in dieser 
Sache unsern ganz besondern Dank aus. Der von Ihnen erfochtene Entschluss der 
deutschen Regierung hat in einer heiklen Frage im kritischen Moment eine wertvolle 
Entspannung herbeigeführt und wir haben deshalb Ihr Telegramm und schon Ihren 
Bericht vom 11. d .M .3 mit wahrer Erleichterung gelesen. Denn wir machten uns 
keine Illusionen darüber, dass es sich bei der Ergreifung von Gegenmassnahmen 
nur um eine Abwehr aus Gründen der nationalen Ehre hätte handeln können, wäh
rend eine entgegenkommendere Haltung der deutschen Behörden auf diesem Wege 
kaum zu erzwingen gewesen wäre. Vielmehr hätte ein schweizerisches Verbot deut
scher Zeitungen den deutschen innern Stellen wohl nur den erwünschten Vorwand 
verschafft, nun die ihnen lästigen Schweizerblätter deutscher Sprache dauernd zu 
verbieten, was ja  nichts als eine logische Konsequenz der «Gleichschaltung» der 
deutschen Presse wäre.

Nun aber ist durch die Aufhebung des Verbots der «Neuen Zürcher Zeitung» 
erfreulicherweise eine Entspannung eingetreten, die es auszunützen gilt, um auch 
den W iderruf der gegen die ändern gemässigten Schweizerblätter noch bestehenden 
Verbote anzustreben. Wir denken dabei vor allem an das freisinnige «Aargauer Tag
blatt» und an das katholische «Basler Volksblatt», bei denen überhaupt nicht recht 
verständlich ist, was zu den ergangenen Verboten Anlass geben konnte. Weiter sind 
unseres Wissens zur Zeit noch verboten der «Landbote», Winterthur, die «Zürcher 
Volkszeitung», der «Solothurner Anzeiger» und das «Aargauer Volksblatt» (katho
lisch). Die meisten dieser Blätter dürften in Deutschland nur vereinzelt gelesen wer
den, sodass ein besonderes Interesse an der Beibehaltung der Verbote kaum besteht, 
während deren Aufhebung im Interesse der Beruhigung der Gemüter in der Schweiz 
sehr erwünscht wäre. Die Ihnen von Herrn von N eurath4 gegebene Zusicherung, 
dass künftig bei der Beanstandung schweizerischer Zeitungen mit weniger Über
stürzung vorgegangen werde, worin das Eingeständnis liegt, dass die Berechtigung

1. Non reproduit.
2. C f  n ° 359 , A .
3. Non reproduit.
4. M inistre des A ffaires étrangères du Reich.
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der getroffenen Massnahmen auch vom deutschen Standpunkt aus nicht über jeden 
Zweifel erhaben ist, ermöglicht wohl der Gesandtschaft, sich beim Auswärtigen 
Amt dafür einzusetzen, dass diese Verbote in Wiedererwägung gezogen werden. Ein 
solcher Entschluss würde weiter beruhigend auf die öffentliche Meinung in der 
Schweiz wirken. Er dürfte überdies dazu beitragen, dass die schweizerischen Zei
tungen bei der Besprechung der deutschen Belange in ihrer Kritik mehr Mass halten.

Was endlich den Fall der «Nationalzeitung» betrifft, so scheint uns eine nochma
lige Verwendung zu ihren Gunsten aussichtslos und umso weniger opportun, als 
unseres Erachtens die Beanstandung des Artikels vom 25. v.M. nicht ganz 
unberechtigt ist. Wir haben aber nichts einzuwenden, falls Sie es für tunlich erach
ten, im Rahmen der allgemeinen Demarche auch sie zu erw ähnen5.

5. Dans une lettre du 27 novembre, le Ministre de Suisse à Berlin peut annoncer au CheJ du Dépar
tement politique qu ’il a obtenu la levée de l ’interdiction illimitée prononcée contre les journaux sui
vants: Aargauer Volksblatt, Basler Volksblatt, Landbote, Zürcher Volkszeitung, Solothurner 
Anzeiger. L a National Zeitung reste en revanche interdite ju squ ’au 10 décembre 1933 (E 2001 (C) 
4/93).
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Le Ministre de Suisse à Berlin, P. Dinichert, 
au Chef du Département politique, G. M otta1

R P  N° 21 Berlin, 17. November 1933

Eine Berichterstattung meinerseits über den grossen Wahltag vom 12. Novem
ber2 an sich und dessen unmittelbare Ergebnisse dürfte sich erübrigen; denn die 
Vorbereitungen dazu, die bedeutendsten in der Fülle der Wahlreden, die bemerkens
werten Wahl- und Abstimmungszahlen und die darauf folgenden amtlichen Kund
gebungen sind Ihnen in den Einzelheiten durch die Presse vermittelt worden.

Wenige Stunden, nachdem die Abstimmungsergebnisse bekannt geworden 
waren, bot sich mir Gelegenheit, mich mit einem der Reichsminister zu unterhalten. 
Ich hatte keinen Grund, durch ihn die Reichsregierung nicht zum Ausgang ihrer 
Wahlaktion zu beglückwünschen; damit war noch kein persönliches Werturteil ins
besondere über die Völkerbundpolitik Deutschlands verbunden. Der Reichsmini
ster erwiderte sehr offen, die Ergebnisse überträfen in der Tat alle Erwartungen der 
Regierung, nicht etwa wegen der bisher unerhörten Beteiligung, denn dafür habe 
gebührender Zwang gesorgt, sondern wegen der 95% und 92% bejahenden Stim
men, da die Grundbedingung der geheimen Stimmabgabe allgemein gewährleistet 
gewesen sei. Dazu erzählte mir der Reichsminister sogar folgendes persönliches

1. Remarque marginale de G. M otta: sehr interessant! 21. XII. 33.
2. Elections au Reichstag et plébiscite sur le retrait de l ’Allemagne de la Conférence sur la réduc
tion et la limitation des armements et de la SdN.
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